
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Oberösterreich 

Kurztitel 

Oö. Leichenbestattungsgesetz 1985 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 40/1985 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 63/2002 
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LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 19 
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01.08.2002 

Index 

50 Gesundheitswesen 

Text 

§ 19 
Versargung 

(1) Leichen dürfen nur in Särgen befördert, aufgebahrt und bestattet werden. Bei der Versargung der 
Leichen sind Pietät und Würde zu wahren. (Anm: LGBl.Nr. 63/2002) 

(2) Särge, Sargausstattungen, Sargbeigaben und sonstige Gegenstände müssen aus Materialien 
bestehen, von denen bei der gewählten Bestattungsart möglichst geringe nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt und keine Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Menschen ausgehen. Bei 
Feuerbestattung ist überdies darauf Bedacht zu nehmen, daß keine Schäden an der Einäscherungsanlage 
entstehen können. 

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Beschaffenheit von 
Särgen, Sargausstattungen, Sargbeigaben und sonstigen Gegenständen zu erlassen. Dabei ist auf die 
Erfordernisse des Umweltschutzes und die verschiedenen Bestattungsarten Bedacht zu nehmen. 
 

(Anm: LGBl.Nr. 84/1993) 
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